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Bild 17 – Änderung der Gehrichtung um 90° – Ausführungsmöglichkeiten 

5.3.8 Abzweigungen und Kreuzungen sollten rechtwinkelig ausgeführt werden, wobei die Aufmerksamkeitsfelder je 
nach ihrer Bedeutung und Wichtigkeit entweder mit oder ohne taktilen Bodenindikatoren (Leerfeld) gemäß 5.1.2.1 bis 
5.1.2.3 (vorzugsweise 5.1.2.2) auszuführen sind (siehe Bild 18). 

 

Bild 18 – Abzweigungen und Kreuzungen von Bodenleitstreifen – Ausführungsmöglichkeiten 

 


